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§ 24 GebAG Umfang der Gebuhr

GebAG - Gebuhrenanspruchsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2021

§24.
Die Gebuhr des Sachverstandigen umfal3t

1. 1.den Ersatz der notwendigen Kosten, die durch die Reise an den Ort der Befund- oder Beweisaufnahme, durch
den Aufenthalt an diesem Ort und durch die Ruckreise verursacht werden;

2. 2.den Ersatz der Kosten fir die Beiziehung von Hilfskraften und der sonstigen durch seine Tatigkeit im
gerichtlichen Verfahren verursachten notwendigen Kosten;

3. 3.die Entschadigung fur Zeitversaumnis;

4. 4.die Gebuhr fur Muhewaltung einschlieBlich der Gebuhr fur die Teilnahme an einer Verhandlung und der Gebuhr

fur Aktenstudium.

In Kraft seit 01.05.1975 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gebag/paragraf/24
file:///

	§ 24 GebAG Umfang der Gebühr
	GebAG - Gebührenanspruchsgesetz


